
 

 

 
 
 
 

Infos zur Ausbildungsklasse B197 
B197 bietet die Möglichkeit, auch Schaltwagen fahren zu dürfen, obwohl die Fahrprüfung auf 

einem Automatikfahrzeug absolviert wurde 
 

 
Was muss ich mitbringen? 
 

    Sehtest 

    Bescheinigung einer Teilnahme am 1. Hilfe-Kurs 

    Passfoto (biometrisch, wie für den Personalausweis) 

    Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung 
   

    
Theorieunterricht 
 
                         Zeiten: Montag    18.00 - 19.30 Uhr 
                          Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr  
 
                         !!Anzahl der Anwesenheitspflicht: 14-mal!! 
 
 
Kosten, die anfallen 
 

       350,00 € Grundgebühren 

         73,30 € Gebühren Verkehrsamt 

 

                                                 154,82 € TÜV-Gebühren 
 Über die TÜV-Gebühren erhält der Fahrschüler eine Rechnung zugeschickt 

Der Betrag muss selbstständig überwiesen werden. 

     
     .   180,00 € praktische Prüfung 

 
       
Praxis – Fahren 
 

Es müssen 10 Fahrstunden auf einem Schaltwagen absolviert werden, 
die restliche Ausbildung und die Prüfung erfolgen auf einem Automatikfahrzeug 

 

                                    Zeiten: 1 Fahrstunde = 45 Minuten   65,00€ 
           Sonderfahrten auch jeweils 65,00€ (45 Minuten) 

 
           Fahrzeiten: nach Absprache mit dem/der Fahrlehrer/in 

  
                       Sonderfahrten, die absolviert werden müssen:  

  5x Bundes- oder Landstraße 
  4x Autobahn 
  3x Dunkelfahrt 

 sonstige Stunden in der Stadt usw. sind abhängig vom Schüler 
 

Bei Fragen können Sie uns unter folgender Nummer erreichen: 040 / 647 82 82. 
 Wir sind von  Mo.- Fr. von 15.00 - 18.00 Uhr für Sie da  


